
• Personalarbeit organisieren und durchführen

(Aufgaben und Organisation der Personalabteilung u.a.)

• Personalarbeit auf der Grundlage rechtlicher Bestimmungen
(Einkommens- u. Vergütungssysteme, Arbeits- u. Sozialgerichtsbarkeit u.a.)

• Personalplanung, -marketing und -controlling gestalten und umsetzen
(Konjunktur und Beschäftigung, Personalentwicklungsplanung u.a.)

• Personal- und Organisationsentwicklung steuern
(Betriebliche Weiterbildung, Qualitätsmanagement , u.a.)

• Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung

• Situationsbezogenes Fachgespräch

• Lern- und Arbeitsmethoden

• Prüfungsvorbereitung

• Bewerbungsberatung

Rackow Schule gGmbH
Schopenstehl 30 - 20095 Hamburg
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Geförderte Weiterbildung

Geprüfter / Geprüfte

Personalfachkaufmann / -frau

Geprüfte Personalfachkaufleute sind qualifiziert, verantwortliche Funktionen in der
Personalwirtschaft eines Unternehmens, in der Personalberatung sowie bei Projekten
der Personal- und Organisations-entwicklung wahrzunehmen.

Sie beherrschen die operativen und administrativen Aufgaben der Personalarbeit und
gestalten verantwortlich die Entscheidungen in den Bereichen Personalpolitik,
Personalplanung und Personalmarketing.

Dauer: 6 Monate (40 Unterrichtsstunden/Woche)

Unterrichtszeit: Mo – Fr: 08:00 Uhr – 15 :00 Uhr

nächster Beginn: 12. April 2010

Inhalte gemäß Ausbildungsrahmenlehrplan der Handelskammer Hamburg :
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Haben Sie noch Fragen?

Infoveranstaltung zum Thema geförderte Weiterbildungskurse:

Jeden Dienstag, 15 Uhr!

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie
gern,

oder besuchen Sie einfach unser
Kaufmännisches Trainingszentrum.
Termine & Anmeldung:

Inge Gehrke

Carmen Heitkämper

Mo. – Do.: 8 Uhr – 16:00 Uhr

Fr.: 8 Uhr – 15 Uhr

Rackow Schule gGmbH
Schopenstehl 30 - 20095 Hamburg

Tel.: 040/33 30 55 - 0
info@rackow.de - www.rackow.de

Unsere Weiterbildung Personalfachkaufmann/-frau ist von der fachkundigen
Stelle CERTQUA nach AZWV zertifiziert: 2008M100192-10005

• Agentur für Arbeit bzw. ARGE/Jobcenter (Bildungsgutschein)

• Rentenversicherungsträger

• Berufsförderungsdienst der Bundeswehr

• Selbstzahler mit individuellen Zahlungsbedingungen

Fördermöglichkeiten:

Teilnahmevoraussetzungen:
Die Teilnahme an der Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer ist an folgende
Zulassungsvoraussetzungen geknüpft:

Zur Prüfung zugelassen ist, wer
• eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen oder

verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder

• eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf
und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder

• eine mindestens fünfjährige Berufspraxis nachweist

Geförderte Weiterbildung


